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Aufwand für Langzeit-Lieferantenerklärungen deutlich gestiegen: 

Ergebnisse der bundesweiten Umfrage der IHK Region Stuttgart zu 

Lieferantenerklärungen 

 

Lieferantenerklärungen gehören zu den wichtigsten Dokumenten im Außenhandel. Sie sind 

eine praktische Voraussetzung, um Zollvorteile internationaler Handelsabkommen überhaupt 

nutzen zu können. Mit Hilfe von Langzeit-Lieferantenerklärungen (LLE) wird die erforderliche 

Ursprungseigenschaft für einen längeren Zeitraum entlang der Lieferkette dokumentiert. Eine 

gesetzliche Änderung im neuen EU-Zollrecht (Unionszollkodex UZK, Artikel 62 UZK-IA) führt 

zu folgenden Neuerungen:  

• Das Ausstellungsdatum der LLE darf nicht im Gültigkeitszeitraum der Erklärung 

liegen. 

• Die rückwirkende Ausstellung ist auf ein Jahr ab dem Ausstellungsdatum beschränkt. 

                        

Diese Bestimmungen sorgen für erhebliche Unruhe in den betroffenen Unternehmen. Mit 

Hilfe einer Online-Umfrage hat die IHK Region Stuttgart zwei Fragen untersucht: 

1. Welche Auswirkungen haben die gesetzlichen Änderungen bei Langzeit-

Lieferantenerklärungen? 

2. Was hat sich in der Organisation und Ausstellungspraxis von Lieferantenerklärungen 

seit der letzten Umfrage im Jahr 2012 verändert? 

 

An der Online-Umfrage haben sich über 1200 Unternehmen in ganz Deutschland beteiligt. 

Der Umfragezeitraum war vom 28. September bis 18. Oktober 2016.  
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

• Die Prüfung eingehender Lieferantenerklärungen und die Koppelung des 

Ausstellungsdatums an die Gültigkeitsfrist bereiten die größten Schwierigkeiten. 

Damit hat der EU-Gesetzgeber die Voraussetzungen für die Ausstellung von 

Lieferantenerklärungen deutlich erschwert. 

• 94 Prozent aller Unternehmen, die Lieferantenerklärungen ausstellen, sind von den 

Neuerungen betroffen. 

• Die aufgewendete Arbeitszeit ist massiv gestiegen. Falls Software verwendet wird, 

muss diese in 73 Prozent der Fälle angepasst werden. Die Bürokratiekosten sind 

erheblich. 

• Die Beschränkung der rückwirkenden Ausstellung von Langzeit-

Lieferantenerklärungen belastet 19 Prozent aller Unternehmen spürbar. 

• Lieferantenerklärungen werden immer noch häufig ohne Software erstellt bzw. 

verwaltet. Der Austausch der Erklärungen zwischen Unternehmen erfolgt noch sehr 

häufig in Papierform. 

• Lieferantenerklärungen werden zunehmend auch von Kunden in anderen EU-Staaten 

angefordert. 

 

Fazit und Forderungen  

• Die in Artikel 62 UZK-IA festgelegten Regelungen sind ein Musterbeispiel dafür, wie 

unscheinbare Änderungen in Durchführungsvorschriften massive Auswirkungen 

haben können. 

• Die Verknüpfung von Ausstellungsdatum und Gültigkeitsfrist sollte umgehend 

zurückgenommen werden, zumal kein inhaltlicher Grund für diese Regelung 

erkennbar ist. 

• Auch die Beschränkung der rückwirkenden Ausstellung sollte zurückgenommen 

werden. Aussagen für die Vergangenheit sind sicher. Daher ist diese Regelung wenig 

verständlich, wenn gleichzeitig unsichere Aussagen für zwei Jahre in die Zukunft 

zugelassen werden. 

• Der EU-Gesetzgeber sollte einen klaren Rahmen und Standards für den 

elektronischen Austausch von Lieferantenerklärungen schaffen. Damit würde ein 

wesentliches Ziel des neuen EU-Zollrechts erreicht, nämlich ein papierloses 

elektronisches Umfeld für Wirtschaft und Handel. 
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Teil 1. Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen 
 

Wie hoch ist der Anteil der betroffenen Unternehmen? 

Über 94 Prozent der antwortenden Unternehmen stellen unterjährig LLE für das laufende 

Kalenderjahr aus und sind deshalb durch die geänderte Fristenregelung betroffen. 

 

Wird die Möglichkeit der zweijährigen Gültigkeitsfrist genutzt? 

Bislang konnten LLE für eine Periode von maximal einem Jahr ausgestellt werden, nach der 

Gesetzesänderung sind zwei Jahre in die Zukunft möglich. Eine so langfristige Aussage für 

die Zukunft ist nur möglich, wenn sich Produkte, Herstellungsprozesse oder Preise nicht 

wesentlich ändern. Dennoch wollen 32 Prozent der Unternehmen die Möglichkeit nutzen, 

weitere 23 Prozent in Ausnahmefällen.  
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Welche Bedeutung hat die Beschränkung der rückwirkenden Ausstellung? 

71 Prozent sehen keinen oder kaum einen höheren Aufwand. Bei 10 Prozent der 

Unternehmen sind mehr als 5 Prozent aller ausgestellten LLE davon betroffen. Diese 

Änderung wird als deutlich weniger belastend wahrgenommen als die Koppelung des 

Ausstellungsdatums mit der Gültigkeitsfrist.  

 

Bedeutet die Änderung der Gesetzeslage einen Mehraufwand? 

86 Prozent der befragten Unternehmen geben an aufgrund der Änderungen nun zusätzliche 

Kapazitäten bereitstellen zu müssen. Wichtigster Grund mit 67 Prozent ist, dass bei 

unterjähriger Ausstellung jetzt zwei Erklärungen abgegeben werden müssen. Die 

weiteren Gründe haben eine ungefähr gleichgewichtige Bedeutung: Bislang war es üblich, 

LLE für das komplette Kalenderjahr abzugeben, unabhängig davon wann die Erklärung 

31,87%

22,79%

35,18%

Werden Sie die jetzt mögliche Gültigkeitsdauer 
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ausgestellt worden ist. Nun haben die LLE häufig unterschiedliche Fristen, je nachdem wann 

sie vom Lieferanten ausgestellt werden. Damit wird eine Überwachung auf Basis eines 

gemeinsamen Stichtages (des Jahreswechsels) massiv erschwert. Falls einzelne 

Warenlieferungen nicht durch eine LLE abgedeckt sind, können diese nicht zollfrei ins 

Ausland geliefert werden. Deswegen ist eine lückenlose Abdeckung wichtig, aber erschwert. 

Außerdem gehen viele Erklärungen mit falschen Daten ein, diese sind ungültig und müssen 

neu angefordert werden. Die nachfolgende Grafik zeigt weitere Gründe. 

 

 

Wird Software eingesetzt und muss diese angepasst werden? 

61 Prozent der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, nutzen bisher keine 

Software für die Erstellung und Verwaltung von Lieferantenerklärungen. Falls eine Software 

genutzt wird, dann sind in 73 Prozent der Fälle Anpassungen erforderlich, weil die Software 

heute die unterschiedlichen Fristen nicht verarbeiten kann. Dadurch kommt es zu 

wesentlichen Kostensteigerungen bei den Unternehmen. 

 

  



 
 

 

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
Jägerstraße 30 | 70174 Stuttgart | Postfach 10 24 44 | 70020 Stuttgart 
Telefon +49(0)711.2005-0 | Telefax +49(0)711.2005-1354 | info@stuttgart.ihk.de | www.stuttgart.ihk.de 6/10 

Ist der Korrekturaufwand bei LLE gestiegen? 

Bereits jetzt, ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Änderungen im UZK, stellen 60 Prozent 

der Unternehmen einen höheren Korrekturbedarf fest. Rund 53 Prozent sehen Zuwächse 

bis zu 50 Prozent. Dies deckt sich mit der Reihenfolge der Hauptprobleme bei der 

Ausstellung von LEen (Neue Regelungen zum Gültigkeitszeitraum). Nur 36 Prozent der 

Unternehmen sehen keinen erhöhten Korrekturbedarf. 

 

Der Mehraufwand beziehungsweise erhöhte Korrekturbedarf zeigt sich besonders deutlich in 

der zusätzlich aufgebrachten Arbeitszeit wegen Änderungen bei LLE. 36 Prozent geben 

ein Plus an Arbeitszeit von bis zu 8h/Jahr an. 28 Prozent mehr als eine Woche, 16 Prozent 

mehr als zwei Wochen. 

 

Wie viel Arbeitszeit wird für Lieferantenerklärungen aufgewendet? 

Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2012 muss 2016 weitaus mehr Arbeitszeit/Jahr 

für LE verwendet werden (siehe nächste Grafik). 26 Prozent der befragten Unternehmen 

geben an, nicht mehr als 40h p.a. für LE insgesamt aufzuwenden. Stark angestiegen ist der 

Teil jener, die bis zu 1/2 Personenjahr aufwenden (2012: 7 Prozent, 2016: 18 Prozent). 

Ebenso der Personalaufwand derer, die bis zu 1 Personenjahr für die Ausstellung 

verwenden (2012: 2 Prozent, 2016: 5 Prozent).  

Auf Basis der ermittelten Arbeitszeit haben wir - wie bereits bei der letzten Studie 2012 - die 

Kosten von Lieferantenerklärungen ermittelt. Bei der Berechnung haben wir dieselbe 

Berechnungsmethodik angewendet und denselben Brutto-Stundenlohn inklusive 

Lohnnebenkosten für einen Sachbearbeiter in Höhe von 30 Euro angesetzt. Im Ergebnis  

liegen die durchschnittlichen reinen Lohnkosten für die Erstellung einer LE bei gut 96 Euro. 
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Dies gilt für Unternehmen, die mehr als zehn Lieferantenerklärungen pro Jahr ausstellen. Die 

Kosten sinken mit der Zahl der ausgestellten Lieferantenerklärungen. 2012 lagen die 

ermittelten Kosten bei 62 Euro. In diesen Kosten ist der gesamte Zeitaufwand enthalten, der 

notwendig ist, um Lieferantenerklärungen überhaupt erstellen zu können. Dazu gehören 

insbesondere die Anforderung und Pflege von Lieferantenerklärungen für Vorerzeugnisse. 

Die massive Steigerung erklärt sich daraus, dass genau dieses aufwändiger geworden ist.  

In dieser Höhe stellt die Zahl von 96 Euro sicherlich eine Momentaufnahme dar, weil nach 

der Änderung des Artikels 62 UZK-IA jetzt besonders viele Nachbesserungen und 

Korrekturen erfolgen. Weiterhin ist der Wissensstand in den Unternehmen in Bezug auf die 

Änderungen sehr unterschiedlich und die Vorgaben der Verwaltung wandeln sich noch. 

Wenn sich die Maßnahmen eingespielt haben, werden die Kosten vermutlich signifikant 

fallen. Der Unterschied zu 2012 wird dann nicht mehr so hoch sein, allerdings gibt es in 

jedem Fall ein deutliches Einsparpotential.   

 

 

Was sind insgesamt die Hauptprobleme bei der Ausstellung von 

Lieferantenerklärungen? 

Das Hauptproblem bei der Ausstellung von LE im Jahr 2016: die Prüfung und Pflege 

eingehender Lieferantenerklärungen (2012 noch auf Platz 2). Fast 2/3 der Befragten 

sehen knapp dahinter die neuen Regeln zum Gültigkeitszeitraum bei LLE problematisch. Die 
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Gesetzesänderung hat damit aus dem Stand das zweitgrößte Problem für 

Lieferantenerklärungen geschaffen. Zurückgefallen (im Jahr 2012 noch an erster Stelle 

genannt) ist die Überprüfung der Ursprungsregeln. Eindeutige Konsequenz: die Änderungen 

des Unionszollkodexes schaffen zusätzliche Schwierigkeiten für Unternehmen und führen 

nicht zu einer Vereinfachung. 

 

 

 

Überdenken Unternehmen ihre Ausstellungspraxis von 

Lieferantenerklärungen? 

Insgesamt überdenken 37 Prozent der teilnehmenden Unternehmen ihre Ausstellungspraxis 

als Folge der Rechtsänderungen. 95 Prozent dieser Unternehmen wollen Erklärungen nur 

noch auf Anforderung des Kunden ausstellen und nicht mehr generell. Keine Alternative ist 

es offensichtlich, den Kunden die Kosten in Rechnung zu stellen oder generell keine 

Erklärungen mehr auszustellen. Nur jeweils knapp 3 Prozent wollen so reagieren. Insgesamt 

werden weniger LE ausgestellt. Resultat könnte sein, dass dadurch die Nutzbarkeit von 

Präferenzabkommen teilweise eingeschränkt wird. 
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Teil 2: Wie werden Lieferantenerklärungen ausgestellt? 

 

Wann und in welcher Form werden Lieferantenerklärungen ausgestellt? 

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen stellt auch im Jahr 2016 LE als 

Serviceleistung kostenlos aus (98 Prozent). Die wenigsten Unternehmen (1 Prozent) 

verlangen dafür ein Entgelt. Dies deckt sich mit den Zahlen aus dem Vergleichsjahr 2012. 

Das Papierformular mit Unterschrift ist für die Unternehmen auch im Jahr 2016 die 

präferierte Ausstellungsform. Die Ausstellungsformen „als Datei“, „Papierformular ohne 

Unterschrift“, „Online-Erklärung“ und „Sonstiges“ spielen eine untergeordnete Rolle. Den 

größten Zuwachs verzeichnet das Dateiformat (2012: 10 Prozent, 2016: 22 Prozent). Auch 

Online-Portale legen um über 60 Prozent zu (siehe Grafik). Insgesamt werden mehr 

unterschiedliche Formen von LE erstellt. Das bedeutet, dass sich der Bearbeitungsaufwand 

erhöht, weil sowohl Papierdokumente als auch Dateien als auch Portale bearbeitet werden. 

 

Neben den gewöhnlichen LE mit Präferenzursprung stellen rund 45 Prozent der Befragten 

weitere Arten von LE aus. Am häufigsten genannt wurden LE ohne 

Präferenzursprungseigenschaft (34 Prozent) sowie die Lieferantenerklärung im 

Warenverkehr mit der Türkei (13 Prozent). 
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Aus welchen Ländern werden 

Lieferantenerklärungen angefordert? 

LE sind eine europäische Angelegenheit, keinesfalls erfolgt die Anforderung nur von 

deutschen Kunden. Bei allen Ländern können wir eine deutlich zunehmende Anforderung 

gegenüber 2012 feststellen. 

Die Unternehmen nutzen zur Erstellung von LE vor allem (so auch 2012) regelmäßige 

Weiterbildungsmaßnahmen wie beispielsweise Schulungen und Workshops. Etwas mehr 

als die Hälfte der Befragten gibt an, auf interne Arbeitsanweisungen zurückzugreifen (52 

Prozent). Auf die Beratungsleistungen der Industrie- und Handelskammern greifen 46 

Prozent der Unternehmen zurück. Insgesamt stehen häufiger Hilfsmittel/Beratungsleistungen 

zur Verfügung. Erstmals wurde im Rahmen der Umfrage nach Beratungsleistungen des 

Zolls/IHK gefragt, wobei die Beratungsleistungen der IHK doppelt so oft als Unterstützung 

dienen. 

 

Der DIHK wird die Ergebnisse der Umfrage für die Interessenvertretung gegenüber EU-

Kommission und Bundesregierung verwerten. 
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